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Feststellungsbeschluss

Auf Grund von § 95b der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am
26.09.2023 den Jahresabschluss für das Jahr 2017 mit folgenden Werten festgestellt:

1.1 Summe der ordentlichen Erträge 39.998.945,00

1.2 Summe der ordentlichen Aufwendungen -36.698.370,00

1.3 Ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) 3.300.575,00

1.4 Außerordentliche Erträge 30.643,00

1.5 Außerordentliche Aufwendungen -19.532,00

1.6 Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5) 11.111,00

1.7 Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6) 3.311.686,00

2. Finanzrechnung          

2.1 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 41.120.997,00

2.2 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -32.655.875,00

2.3 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung (Saldo aus 2.1 und 2.2) 8.465.122,00

2.4 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 3.158.068,00

2.5 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -8.975.545,00

2.6 Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) -5.817.477,00

2.7 Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) 2.647.645,00

2.8 Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit 0,00

2.9 Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit -35.781,00

2.10 Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) -35.781,00

2.11
Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres (Saldo aus 2.7 
und 2.10)

2.611.863,00

2.12 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen 4.604.747,00

2.13 Anfangsbestand an Zahlungsmittel 10.318.666,00

2.14 Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln (Saldo 2.11 und 2.12) 7.216.610,00

2.15 Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Saldo aus 2.13 und 2.14) 17.535.276,00

1. Ergebnisrechnung Euro
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3 Euro

3.1 Immaterielles Vermögen 73.773,00

3.2 Sachvermögen 145.862.401,00

3.3 Finanzvermögen 24.494.242,00

3.4 Abgrenzungsposten 56.845,00

3.5 Nettoposition 3.282.217,00

3.6 Gesamtbetrag auf der Aktivseite (Summe aus 3.1 bis 3.5) 173.769.478,00

3.7 Basiskapital 130.278.874,00

3.8 Rücklagen 11.656.442,00

3.9 Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses 0,00

3.10 Sonderposten 23.072.424,00

3.11 Rückstellungen 2.350.000,00

3.12 Verbindlichkeiten 4.230.031,00

3.13 Passive Rechnungsabgrenzungsposten 2.181.707,00

3.14 Gesamtbetrag auf der Passivseite (Summe aus 3.7 bis 3.13) 173.769.478,00

Wendlingen am Neckar, den 26.09.2023

Steffen Weigel
Bürgermeister

Bilanz



So
n

d
e

r-

e
rg

e
b

n
is

O
rd

e
n

tl
ic

h
e

s 

E
rg

e
b

n
is

V
o

rj
ah

r
zw

e
it

vo
ra

n
ge

-

ga
n

ge
n

e
n

 J
ah

r

d
ri

tt
vo

ra
n

ge
-

ga
n

ge
n

e
n

 J
ah

r

o
rd

e
n

tl
ic

h
e

n
 

E
rg

e
b

n
is

se
s

So
n

d
e

r-

e
rg

e
b

n
is

se
s

1
2

3
4

5
6

7
8

1
E

rg
e

b
n

is
 d

e
s 

H
au

sh
al

ts
ja

h
re

s 
b

zw
. A

n
fa

n
gs

b
e

st
än

d
e

3
)

1
1

.1
1

0
,0

0
3

.3
0

0
.5

7
6

,0
0

0
,0

0
0

,0
0

0
,0

0
6

.4
2

2
.3

5
9

,0
0

1
.6

3
8

.1
2

8
,0

0
1

3
0

.2
7

8
.8

7
5

,0
0

2
A

b
d

e
ck

u
n

g 
vo

rg
e

tr
ag

e
n

e
r 

Fe
h

lb
e

tr
äg

e
 a

u
s 

d
e

m
 o

rd
e

n
tl

ic
h

e
n

 

E
rg

e
b

n
is

0
,0

0
0

,0
0

0
,0

0
0

,0
0

3
Zu

fü
h

ru
n

g 
e

in
e

s 
Ü

b
e

rs
ch

u
ss

e
s 

d
e

s 
o

rd
e

n
tl

ic
h

e
n

 E
rg

e
b

n
is

se
s 

zu
r 

R
ü

ck
la

ge
 a

u
s 

Ü
b

e
rs

ch
ü

ss
e

n
 d

e
s 

o
rd

e
n

tl
ic

h
e

n
 E

rg
e

b
n

is
se

s
-3

.3
0

0
.5

7
6

,0
0

3
.3

0
0

.5
7

6
,0

0

4

V
e

rr
e

ch
n

u
n

g 
e

in
e

s 
Fe

h
lb

e
tr

ag
sa

n
te

ils
 d

e
s 

o
rd

e
n

tl
ic

h
e

n
 

E
rg

e
b

n
is

se
s 

au
f 

d
as

 B
as

is
ka

p
it

al
 n

ac
h

 A
rt

. 1
3

 A
b

s.
 6

 d
e

s 

G
e

se
tz

e
s 

zu
r 

R
e

fo
rm

 d
e

s 
G

e
m

e
in

d
e

h
au

sh
al

ts
re

ch
ts

0
,0

0
0

,0
0

5

A
u

sg
le

ic
h

 e
in

e
s 

Fe
h

lb
e

tr
ag

s 
d

e
s 

o
rd

e
n

tl
ic

h
e

n
 E

rg
e

b
n

is
se

s 
d

u
rc

h
 

E
n

tn
ah

m
e

 a
u

s 
d

e
r 

R
ü

ck
la

ge
 a

u
s 

Ü
b

e
rs

ch
ü

ss
e

n
 d

e
s 

o
rd

e
n

tl
ic

h
e

n
 

E
rg

e
b

n
is

se
s

0
,0

0
0

,0
0

6
A

u
sg

le
ic

h
 e

in
e

s 
Fe

h
lb

e
tr

ag
s 

d
e

s 
o

rd
e

n
tl

ic
h

e
n

 E
rg

e
b

n
is

se
s 

d
u

rc
h

 

e
in

e
n

 Ü
b

e
rs

ch
u

ss
 d

e
s 

So
n

d
e

re
rg

e
b

n
is

se
s

0
,0

0
0

,0
0

7
Zu

fü
h

ru
n

g 
e

in
e

s 
Ü

b
e

rs
ch

u
ss

e
s 

d
e

s 
So

n
d

e
re

rg
e

b
n

is
se

s 
zu

r 

R
ü

ck
la

ge
 a

u
s 

Ü
b

e
rs

ch
ü

ss
e

n
 d

e
s 

So
n

d
e

re
rg

e
b

n
is

se
s

-1
1

.1
1

0
,0

0
1

1
.1

1
0

,0
0

8

A
u

sg
le

ic
h

 e
in

e
s 

Fe
h

lb
e

tr
ag

s 
d

e
s 

So
n

d
e

re
rg

e
b

n
is

se
s 

d
u

rc
h

 

E
n

tn
ah

m
e

 a
u

s 
d

e
r 

R
ü

ck
la

ge
 a

u
s 

Ü
b

e
rs

ch
ü

ss
e

n
 d

e
s 

So
n

d
e

re
rg

e
b

n
is

se
s

0
,0

0

9

A
u

sg
le

ic
h

 e
in

e
s 

Fe
h

lb
e

tr
ag

s 
d

e
s 

o
rd

e
n

tl
ic

h
e

n
 E

rg
e

b
n

is
se

s 
d

u
rc

h
 

E
n

tn
ah

m
e

 a
u

s 
d

e
r 

R
ü

ck
la

ge
 a

u
s 

Ü
b

e
rs

ch
ü

ss
e

n
 d

e
s 

So
n

d
e

re
rg

e
b

n
is

se
s

0
,0

0
0

,0
0

1
0

V
o

rt
rä

ge
 n

ic
h

t 
ge

d
e

ck
te

r 
Fe

h
lb

e
tr

äg
e

 d
e

s 
o

rd
e

n
tl

ic
h

e
n

 

E
rg

e
b

n
is

se
s 

d
e

s 
H

au
sh

al
ts

ja
h

re
s 

so
w

ie
 a

u
s 

V
o

rj
ah

re
n

 in
 d

as
 

Fo
lg

e
ja

h
r

0
,0

0
0

,0
0

0
,0

0

1
1

V
e

rr
e

ch
n

u
n

g 
e

in
e

s 
au

s 
d

e
m

 d
ri

tt
vo

ra
n

ge
ga

n
ge

n
e

n
 J

ah
r 

vo
rg

e
tr

ag
e

n
e

n
 F

e
h

lb
e

tr
ag

s 
m

it
 d

e
m

 B
as

is
ka

p
it

al
0

,0
0

0
,0

0

1
2

V
e

rr
e

ch
n

u
n

g 
e

in
e

s 
Fe

h
lb

e
tr

ag
s 

d
e

s 
So

n
d

e
re

rg
e

b
n

is
se

s 
m

it
 d

e
m

 

B
as

is
ka

p
it

al
0

,0
0

0
,0

0

1
3

vo
rl

äu
fi

ge
 E

n
d

b
e

st
än

d
e

9
.7

2
2

.9
3

5
,0

0
1

.6
4

9
.2

3
8

,0
0

1
3

0
.2

7
8

.8
7

5
,0

0

1
4

U
m

b
u

ch
u

n
g 

au
s 

d
e

n
 E

rg
e

b
n

is
rü

ck
la

ge
n

 in
 d

as
 B

as
is

ka
p

it
al

 n
ac

h
 

§
 2

3
 S

at
z 

4
 G

e
m

H
V

O
0

,0
0

0
,0

0
0

,0
0

1
5

N
ac

h
ri

ch
tl

ic
h

: 
V

e
rä

n
d

e
ru

n
g 

d
e

s 
B

as
is

ka
p

it
al

s 
au

f 
G

ru
n

d
 v

o
n

 

B
e

ri
ch

ti
gu

n
ge

n
 d

e
r 

E
rö

ff
n

u
n

gs
b

ila
n

z
0

,0
0

1
6

E
n

d
b

e
st

än
d

e
 d

e
s 

B
as

is
ka

p
it

al
s,

 d
e

r 
E

rg
e

b
n

is
rü

ck
la

ge
n

 u
n

d
 d

e
s 

Fe
h

lb
e

tr
ag

sv
o

rt
ra

gs
0

,0
0

0
,0

0
0

,0
0

9
.7

2
2

.9
3

5
,0

0
1

.6
4

9
.2

3
8

,0
0

1
3

0
.2

7
8

.8
7

5
,0

0

1
)

2
)

3
)

 -
3

-

E
s 

si
n

d
 n

u
r 

d
ie

 je
w

e
ils

 r
e

le
va

n
te

n
 S

tu
fe

n
 a

b
zu

b
ild

e
n

G
rü

n
e

 F
e

ld
e

r 
kö

n
n

e
n

 k
e

in
e

 n
e

ga
ti

ve
n

 W
e

rt
e

 e
n

th
a

lt
e

n
, 

ro
te

 F
e

ld
e

r 
kö

n
n

e
n

 k
e

in
e

 p
o

si
ti

ve
n

 W
e

rt
e

 e
n

th
a

lt
e

n

D
ie

 W
e

rt
e

 in
 d

e
n

  S
p

a
lt

e
n

 3
 b

is
 5

 e
n

ts
p

re
ch

e
n

 d
e

n
 W

e
rt

e
n

 in
 Z

e
ile

 1
6

 S
p

a
lt

e
n

 2
 b

is
 4

 d
e

r 
V

o
rj

a
h

re
sü

b
e

rs
ic

h
t.

F
e

st
st

e
ll

u
n

g
, 

A
u

fg
li

e
d

e
ru

n
g

 u
n

d
 V

e
rw

e
n

d
u

n
g

 d
e

s 
Ja

h
re

se
rg

e
b

n
is

se
s 

2
0

1
7

St
u

fe
n

 d
e

r 
E

rg
e

b
n

is
ve

rw
e

n
d

u
n

g 

u
n

d
 d

e
s 

H
au

sh
al

ts
au

sg
le

ic
h

s1
)

E
rg

e
b

n
is

 d
e

s 
H

au
sh

al
ts

ja
h

re
s

vo
rg

e
tr

ag
e

n
e

 F
e

h
lb

e
tr

äg
e

 d
e

s 
o

rd
e

n
tl

ic
h

e
n

 E
rg

e
b

n
is

se
s 

au
s 

d
e

m
R

ü
ck

la
ge

n
 a

u
s 

Ü
b

e
rs

ch
ü

ss
e

n
 d

e
s

B
as

is
-

ka
p

it
al

E
U

R
2

)



 
 - 4 - 

 

  

Rechenschaftsbericht zum Jahresabschluss 2017 

 

1. Vorbemerkung und Hinweis 

 

1.1. Vorbemerkung 
 

Zum 01.01.2015 hat die Stadt Wendlingen am Neckar das „Neue Kommunale Haushalts- 
und Rechnungswesen“ (NKHR) eingeführt. Damit verbunden war die Erstellung der 
Eröffnungsbilanz, die in der Gemeinderatssitzung vom 12. Dezember 2017 festgestellt 
wurde. Der Jahresabschluss 2015 wurde in der Gemeinderatssitzung vom 19. Februar 2019 
festgestellt. Der vorliegende Jahresabschluss 2017 ist somit der dritte nach doppischen 
Grundsätzen.  
 
Im Rechenschaftsbericht sind gemäß § 54 GemHVO der Verlauf der Haushaltswirtschaft und 
die wirtschaftliche Lage der Gemeinde unter dem Gesichtspunkt der Sicherung der stetigen 
Erfüllung der Aufgaben so darzustellen, dass ein den tatsächlichen Verhältnissen 
entsprechendes Bild vermittelt wird. Dabei sind die wichtigsten Ergebnisse des 
Jahresabschlusses und erhebliche Abweichungen der Jahresergebnisse von den Haushalts-
ansätzen zu erläutern und eine Bewertung der Abschlussrechnungen vorzunehmen. 
 
Bestandteile des Jahresabschlusses sind die Bilanz (§ 52 GemHVO), die 
Ergebnisrechnung (Gegenüberstellung von Erträgen und Aufwendungen, § 49 GemHVO) 
und die Finanzrechnung (im Haushaltsjahr eingegangene Einzahlungen und geleistete 
Auszahlungen, § 50 GemHVO). Die einzelnen Bestandteile werden im weiteren Verlauf 
erläutert. Des Weiteren ist der Jahresabschluss um einen Anhang gem. § 53 GemHVO zu 
erweitern.  
 
Die Feststellung des Jahresabschlusses erfolgt durch Beschluss des Gemeinderats in 
öffentlicher Sitzung. Der Gemeinderatsbeschluss ist gem. § 95b GemO im Mitteilungsblatt 
ortsüblich bekanntzugeben und unverzüglich der Rechtsaufsichtsbehörde (Landratsamt 
Esslingen) und der Prüfungsbehörde (Gemeindeprüfungsanstalt) mitzuteilen. Zusammen mit 
dem Rechenschaftsbericht ist der Jahresabschluss an sieben Tagen öffentlich auszulegen. 
In der öffentlichen Bekanntgabe ist auf die Auslegung hinzuweisen. 
 
Dem Gemeinderat wird der gesamte Jahresabschluss vorgelegt. Er gliedert sich, wie der 
Haushaltsplan, in die Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzrechnung und in die festgelegten 
Teilhaushaltsrechnungen. 
 
Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung am 21.02.2017 aufgrund von § 79 GemO - Doppik 
den Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2017 verabschiedet und die Haushaltssatzung er-
lassen. Das Landratsamt Esslingen hat mit Erlass vom 11.04.2017 (AZ 461-904.11) die Ge-
setzmäßigkeit des Haushaltes bestätigt und die erforderlichen Genehmigungen erteilt. Mit 
einem ausführlichen Finanzzwischenbericht wurde der Gemeinderat am 25.07.2017 über die 
(positive) finanzielle Entwicklung im Haushaltsjahr informiert. 
 
1.2. Hinweis zur internen Leistungsverrechnung 
 

Das neue Kommunale Haushaltsrecht sieht in § 16 Abs. 5, 1. Halbsatz GemHVO vor, dass 
die internen Leistungen, die im Produktbereich 11 verbucht werden, im Zuge des Jahresab-
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schlusses auf die übrigen Produktbereiche verteilt werden. Die Aufteilung ist leistungsge-
recht durchzuführen und erfordert, wenn sie zu sinnvoll verwertbaren Zahlen führen soll, 
einen sehr großen Aufwand.  
Im Rahmen des Jahresabschlusses 2017 wurde hierauf verzichtet. Ausnahme: Die Bauhof-
leistungen sind nach exakt ermittelten Zeitanteilen verrechnet. 
 
 
2. Entwicklung der Ertrags- und Finanzlage  

 
2.1. Ergebnishaushalt und Ergebnisrechnung 
 

Die Entwicklung der Ertrags- und Finanzlage kann im Vergleich zum Haushaltsplan für das 
Jahr 2017 als insgesamt sehr positiv bezeichnet werden.  
War in der Haushaltssatzung ein ordentliches Ergebnis in Höhe von 350.000 € veranschlagt, 
so weist das Rechnungsergebnis ein positives ordentliches Ergebnis in Höhe von 3.300.575 

€ und damit eine Verbesserung um 2,95 Mio. € aus. 
 
Hauptgrund für die Verbesserung ist die Entwicklung der Gewerbesteuer, die um 3,1 Mio. € 
über dem Planansatz lag, der Einkommensteueranteil erbrachte 2017 eine Mehreinnahme 
mit 600 T€.  
 
Beim ordentlichen Aufwand gab es die folgenden erheblichen Planabweichungen: 
Der Personalaufwand lag um 60 T€ unter dem Planansatz, für die Sach- und 
Dienstleistungen wurden 788 T€ weniger aufgewendet und die Abschreibungen führten zu 
671 T€ Mehraufwand. Die größten Steigerungen beim Aufwand waren jedoch der guten 
Einnahmesituation geschuldet, weil die Gewerbesteuerumlage um 750 T€ über dem 
Planansatz lag und die Umlagen an das Land und den Landkreis durch die Bildung einer 
FAG- Rückstellung insgesamt 1,35 Mio. € höher ausfielen als veranschlagt. 
 
Das Sonderergebnis 2017 beträgt 11.111 € (Planansatz: 2.355.000 €). Die negative 
Abweichung gegenüber der Planung in Höhe von rund 2.324 T€ beruht auf einer deutlich 
geringeren Zahl von realisierten Grundstücksverkäufen (nur 1) und außerordentlichen 
Aufwendungen in Höhe von -19.532 €. 
 
Damit schließt die Ergebnisrechnung mit einem Gesamtergebnis von + 3.311.686 € ab. 
Gegenüber der Haushaltsplanung bedeutet dies eine Verbesserung um ca. 600.000 €.  
 
Der gesetzliche Haushaltsausgleich im Ergebnishaushalt ist in § 80 GemO sowie in den §§ 
24, 25 GemHVO geregelt. Nach § 80 (2) GemO soll das ordentliche Ergebnis (ordentliche 
Erträge abzüglich ordentlicher Aufwendungen) unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus 
Vorjahren ausgeglichen werden. Zum ordentlichen Ergebnis gehören unter anderem auch 
die Abschreibungen und Aufwendungen für die Bildung von Rückstellungen.  
 
Die Stadt Wendlingen am Neckar hat damit das „oberste NKHR- Ziel“ = ausgeglichener 
Ergebnishaushalt auch im dritten NKHR- Jahr erreicht. Der Überschuss in Höhe von 3,311 
Mio. € wurde der Ergebnisrücklage und damit dem Eigenkapital zugeführt.  
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2.2. Finanzhaushalt und Finanzrechnung 
 

Der Zahlungsmittelüberschuss aus der Ergebnisrechnung beträgt + 8.465.122 €. Er liegt 
damit um fast 7,0 Mio. € über dem im Finanzhaushalt 2017 veranschlagten Wert. Mit diesem 
Überschuss kann der tatsächliche Finanzierungsmittelbedarf aus der Investitionstätigkeit 
2017 in Höhe von – 5.817.477 € problemlos ausgeglichen werden. Nach Abzug der 
Kredittilgung in Höhe von 35.781 € verbleibt eine Änderung des 
Finanzierungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres 2017 um + 7,216 Mio. €. In 
der Haushaltssatzung war hier noch ein negativer Betrag in Höhe von – 3,66 Mio. € 
ausgewiesen. 
 
Aus den haushaltsunwirksamen Vorgängen ergibt sich ein positiver Betrag von + 4.604 T€. 
Die liquiden Mittel sind jedoch, auch durch das Auslaufen langfristiger Geldanlagen und die 
Rückführung von Darlehen der Eigenbetriebe überproportional auf über 17 Mio. € gestiegen.  
 
Die Finanzrechnung 2017 endet daher mit einer Erhöhung des Endbestandes an 
Zahlungsmitteln um 7.216.610 € auf nunmehr 17.585.276 €. Dies entspricht der 
Bilanzposition „1.3.9 Liquide Mittel“ auf der Aktivseite mit folgender Abweichung: Die Bilanz 
weist bei den liquiden Mitteln auch (haushaltsunwirksame) Handvorschüsse in Höhe von 
insgesamt 1.075,76 € aus. Dieser Betrag ist in der Finanzrechnung nicht enthalten. 
 
2.3. Investitionsprogramm 
 

Der Finanzhaushalt und die Finanzrechnung beinhalten auch das Investitionsprogramm und 
damit die kommunalen Zukunftsschwerpunkte der Stadt. 
Diese haben sich 2017 wie folgt entwickelt: 
 
Auf der Einnahmenseite konnten von den veranschlagten 6,890 Mio. € tatsächlich 3,158 Mio. 
€ auch eingenommen werden. Dies entspricht einer „Quote“ von 45 %. Mindereinnahmen 
bei den Investitionszuschüssen aus Grundstücksverkäufen standen Mindereinnahmen aus 
der Veräußerung von Finanzanlagen gegenüber.  
 
Für eigene Investitionen und Investitionszuschüsse wurden 2017 andererseits mit 8,975 Mio. 
€ nur 75% der veranschlagten Mittel auch tatsächlich ausgegeben. 
Investitionsschwerpunkte waren die 2017 begonnenen mehrjährigen Großvorhaben wie die 
Generalsanierung LUS und Beseitigung BÜ Schützenstraße. Sechsstellige Ausgaben 
wurden auch noch für die folgenden Vorhaben verbucht: 
Sanierung Bauhofgebäude, RBK (Toilettenanlage und NWT Raum), Baugebiet Steinriegel 
(Erwerb), Leerrohre Glasfasernetz, Sanierung Holzsteg Unterboihingen, beweglicher Sachen 
für den Bauhof, Ertüchtigung des Schaltschrankes im Freibad,  
 
 
3. Entwicklung der Bilanz  

 
Die Bilanzsumme liegt zum Jahresende um 9.366.535 € über dem Wert des Vorjahres. Diese 
Steigerung erläutern wir wie folgt: 
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3.1. Aktivseite 
 

Das städtische Vermögen hat um fast 9,366 Mio. € zugenommen. Die Zunahme kann grob 
gesagt hälftig auf die Sachkosten und das Finanzvermögen aufgeteilt werden.  
 
Das Finanzvermögen legte um 3,855 Mo. € zu. Das Sachvermögen kam es zu einer 
Erhöhung um rund 5,7 Mio. €. Um diesen Betrag lag das Investitionsvolumen 2017 über den 
Abschreibungen. Es ist eine starke Zunahme der Anlagen in Bau zu beobachten. 
 
 
3.2. Passivseite 
 

Das städtische Eigenkapital konnte durch die positiven ordentlichen und außerordentlichen 
Ergebnisse um 3,36 Mio. € „aufgestockt“ werden. Die Überschussrücklage beim 
ordentlichen Ergebnis beläuft sich jetzt auf 9.722 T€, die Überschussrücklage beim 
Sonderergebnis beträgt jetzt 1.649 T€.  
 
Bei den Sonderposten (erhaltene Investitionszuschüsse, Erschließungsbeiträge) war die 
Auflösungsrate 2017 aus den bestehenden Positionen niedriger als der Zugang aus neuen 
Zuweisungen und Beiträgen. Die Bilanzposition hat deshalb um 80 T€ zugenommen. Die im 
Jahr 2016+2017 gebildeten FAG- Rückstellung wurden unter der Passivposition 3 bilanziert. 
Die FAG Rückstellung aus dem Jahr 2015 wurde im Jahr 2017 aufgelöst. 
 
Die Bilanzpositionen 1.3.8 Privatrechtliche Forderungen weist wider einen Rückgang aus 
(Reduzierung der kreditorischen Debitoren). Die Position 4.6 Sonstige Verbindlichkeiten 
weist einen starken Anstieg der debitorischen Kreditoren die aufgrund der NKHR- 
Umstellung in der Bilanz abgebildet werden mussten, auf.  
 
 
4. Zusammenfassung und Ausblick 

 
Das 3. NKHR-Rechnungsjahr hat sich – wie auch die ersten beiden NKHR-Haushaltsplänen 
– sehr positiv entwickelt. Durch die weiter anziehende Konjunktur und den sich daraus 
ergebenden Mehreinnahmen einerseits und die nach wie vor eingehaltene Ausgaben-
disziplin andererseits ist es weiterhin gelungen, annähernd 3.149 T€ Abschreibungen nicht 
nur vollständig zu erwirtschaften, sondern darüber hinaus noch weitere 3.300 T€ 
Überschuss im ordentlichen Haushalt zu erzielen. Die Stadt ist gut gerüstet, die anstehenden 
großen Investitionen der Folgejahre zu meistern. 
 
Genauso erfreulich ist die gegenüber der Planung sehr stark verbesserte Liquidität, die um 
über 7,2 Mio. € sofort verfügbare Mittel auf über 17,5 Mio. € gestiegen ist. Diese hohe 
Liquidität lässt die Vermutung zu, dass die Stadt auch in den kommenden Jahren ohne neue 
Kreditaufnahmen auskommen wird und damit mittelfristig eine Schuldenfreiheit im 
Kernhaushalt erreicht werden kann. 
Das gute Jahresergebnis mit den entsprechenden Rücklagenzuführungen führt zu einer 
respektablen Eigenkapitalquote zum Jahresende 2017 in Höhe fast 85%. 
 
Mit diesen positiven Abschlusszahlen ist die stetige Aufgabenerfüllung bei der Stadt 
Wendlingen am Neckar auch im Jahr 2018 gesichert. Langfristig muss allerdings beachtet 
werden, dass die Zukunftsaufgaben Bildung, Schaffung von Wohnraum und 
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Flüchtlingsintegration sehr viel Geld beanspruchen und somit den finanziellen Spielraum der 
Stadt deutlich einschränken werden. Eine weiterhin praktizierte Ausgabendisziplin und die 
Priorisierung neuer Investitionen bleiben daher eine Daueraufgabe. 
 
 
5. Finanzkennzahlen  

 
Mit Hilfe von Kennzahlen können Zeit- und Vergleichsreihen aufgebaut werden. Diese 
ermöglichen neben differenzierten Aussagen zur wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit einer 
Gemeinde langfristig auch interkommunale Vergleiche.  
 
Der Gesetzgeber hat hierzu die auf der Folgeseite abgebildete Übersicht verbindlich 
vorgeschrieben. Wie sinnvoll (oder auch nicht) die eine oder andere Kennzahl ist, soll an 
dieser Stelle nicht kommentiert werden.  
 
 



Anlage 29
(zu § 54 Abs. 2 Nr. 6 GemHVO)
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Ergebnis Ergebnis Ergebnis Planung Planung Planung

Kennzahl 1) Einheit VVJ (HJ -2) VJ (HJ -1) HJ 2017 HJ 2018 HJ 2019 HJ 2020
1 2 3 4 5 6 7 8

E R T R A G S L A G E
1 ordentliches Ergebnis

€ 2.667.102 3.755.257 3.300.576 141.500 1.262.500 942.500

€/EW 171 241 209 9 78 58

% 108,11% 110,94% 101,03% 101,03% 100,42% 99,58%

1.1 Steuerkraft - netto -

absoluter Betrag € 14.629.609 14.629.609 14.629.609 14.907.700 14.930.700 15.452.800

Betrag je Einwohner €/EW 938 938 906 924 925 957

Anteil an ordentlichen Aufwendungen % 44,50% 42,63% 44,77% 45,62% 44,99% 45,89%

1.2 Betriebsergebnis - netto -

absoluter Betrag € 11.962.507 10.874.352 11.329.033 14.766.200 13.668.200 14.510.300

Betrag je Einwohner €/EW 767 689 702 915 847 899

Anteil an ordentlichen Aufwendungen % 36,39% 31,68% 34,67% 45,18% 41,19% 43,09%

2. Sonderergebnis

€ 1.656.637 -18.509 11.110 8.500 317.500 317.500

3. Gesamtergebnis

€ 4.323.739 3.736.748 3.311.686 150.000 1.580.000 1.260.000

F I N A N Z L A G E

4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit

€ 6.236.131 7.505.681 7.505.681 8.465.122 3.366.500 3.085.150

€/EW 400 476 465 524 209 191

5. Mindestzahlungsmittelüberschuss

€ 45.544 80.591 80.591 0 0 0

6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel

€ 6.190.587 7.425.090 7.425.090 8.465.122 3.366.500 3.085.150

€/EW 397 471 460 524 209 191

7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)

€ 564.000 564.000 587.647 603.410 610.878 56.898

8. liquide Eigenmittel zum Jahresende 2)

€ 10.623.336 14.360.084 17.535.276 13.870.726 9.107.726 6.189.226

K A P I T A L L A G E

9. Eigenkapital

€ 133.793.760 138.666.433 141.935.316

9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)

absoluter Betrag € 129.281.752 130.371.291 130.278.875

9.2 Eigenkapitalquote

Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme % 85,02% 84,35% 86,33%

9.3 Fremdkapitalquote

Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme % 14,98% 15,65% 13,67%

10.  Anlagendeckung

% 109,30% 109,30% 109,30%

11. Verschuldung

€ 126.790 46.158 0

€/EW 8 3 0

11.1 Nettoneuverschuldung

absoluter Betrag € -126.790 -46.158 0 0

absoluter Betrag

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

absoluter Betrag

Betrag je Einwohner

Aufwandsdeckungsgrad

absoluter Betrag

absoluter Betrag

absoluter Betrag

Betrag je Einwohner

absoluter Betrag

absoluter Betrag

Betrag je Einwohner

2)  vgl. Zeile 9 in Anlage 22

absoluter Betrag

absoluter Betrag

Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen

absoluter Betrag

Betrag je Einwohner

1) Aus welchen Konten die Kennzahlen zu ermitteln sind, wird verbindlich auf der Internetseite des Innenministeriums (www.im.baden-
   wuerttemberg.de) bekannt gemacht. 
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Erläuterungen zu den Kennzahlen: 
 
I. Kennzahlen zur Ertragslage 
1. Ordentliches Ergebnis 
Das ordentliche Ergebnis liefert das Ergebnis der ordentlichen Geschäftstätigkeit. Es spiegelt wider, 
ob der Ressourcenverbrauch vollständig erwirtschaftet wurde. Zur Bewertung des ordentlichen 
Ergebnisses werden drei Kennzahlen ermittelt. Die absolute Zahl, die absolute Zahl je Einwohner und 
der Aufwandsdeckungsgrad, der zeigt, welcher Prozentsatz der ordentlichen Aufwendungen 
gedeckt werden konnte. Zur genaueren Untersuchung des ordentlichen Ergebnisses werden weitere 
Bedarfskennzahlen ausgewertet. 
 
zusätzliche Bedarfskennzahlen:     
1.1 Steuerkraft - netto -      
Die Steuerkraft - netto - zeigt, in welcher Höhe steuerkraftabhängige, bereinigte Erträge zur 
Finanzierung der kommunalen Aufgaben zur Verfügung stehen. Die Bereinigung besteht darin, dass 
die steuerkraftabhängigen Einnahmen um den Betrag der steuerkraftabhängigen Umlagen gekürzt 
werden. Für die Berechnung stehen drei Kennzahlen zur Verfügung. Neben der absoluten Zahl und 
der absoluten Zahl je Einwohner wird noch der Finanzierungsanteil an den ordentlichen 
Aufwendungen ermittelt. 
 
1.2 Betriebsergebnis - netto -     
Das Betriebsergebnis - netto - zeigt an, welcher Teil der Aufwendungen für die kommunale 
Aufgabenerfüllung nicht aus betrieblichen Erträgen gedeckt werden kann und somit aus dem 
steuerkraftabhängigen Aufkommen zu finanzieren ist. Es werden die absolute Zahl, die absolute Zahl 
je Einwohner und der Anteil des Betriebsergebnisses an den ordentlichen Aufwendungen ermittelt. 
 
2. Sonderergebnis      
Im Sonderergebnis werden vermögensverzehrende oder vermögensmehrende Vorgänge abgebildet, 
die außerhalb der gewöhnlichen Geschäfts- und Verwaltungstätigkeit anfallen. Ein positives 
Sonderergebnis steht zur Deckung von Fehlbeträgen zur Verfügung. 
 
3. Gesamtergebnis      
Das Gesamtergebnis ergibt sich aus der Addition des ordentlichen Ergebnisses und des 
Sonderergebnisses. 
 
 
II Kennzahlen zur Finanzlage 
4. Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts/der Ergebnisrechnung  
Der Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts/der Ergebnisrechnung zeigt die Höhe 
der durch die laufende Verwaltungstätigkeit erwirtschafteten liquiden Mittel. Diese Mittel stehen der 
Kommune zur Finanzierung von Investitionen, zur Tilgung von Verbindlichkeiten oder zur Bildung 
einer Liquiditätsreserve zur Verfügung. Der Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des 
Ergebnishaushalts/der Ergebnisrechnung wird als absolute Zahl und als absolute Zahl je Einwohner 
dargestellt. 
 
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss     
Der Mindestzahlungsmittelüberschuss ergibt sich aus der Summe der Tilgungsleistungen (Anleihen, 
Investitionskredite, Wertpapierschulden) ohne Umschuldungen und Sondertilgungen. Wird der 
Mindestzahlungsmittelüberschuss erreicht, gelingt es der Kommune, ihren jährlichen Schuldendienst 
zu leisten. 
 
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel    
Die Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel sind die Mittel, die vom Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf 
des Ergebnishaushalts/der Ergebnisrechnung nach Abzug des Mindestzahlungsmittelüberschusses 
zur Finanzierung von Investitionen verbleiben. 
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7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)    
Zur Sicherstellung der Leistungsfähigkeit einer Kommune sollen 2% der Auszahlungen „aus 
laufender Verwaltungstätigkeit“ von der Kommune als Liquiditätsreserve vorgehalten werden. 
 
8. Voraussichtliche Liquidität zum Jahresende    
Zur Vermeidung von Kassenkrediten und zur Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit einer Kommune 
werden die liquiden Mittel zum Ende des Haushaltsjahres oder des Planungsjahres ermittelt. Es kann 
transparent gemacht werden, ob für folgende Jahre noch ein Liquiditätspolster vorhanden ist. 
 
 
III. Kennzahlen zur Kapitallage 
9. Eigenkapital      
Das Eigenkapital setzt sich aus dem Basiskapital, der zweckgebundenen Rücklage, den 
Ergebnisrücklagen und Fehlbeträgen des aktuellen Jahres sowie der Vorjahre zusammen. Es spiegelt 
wider, welche Beträge des Vermögens auf der Aktivseite mit eigenen Mitteln finanziert wurden. Für 
das Eigenkapital werden weitere Bedarfskennzahlen dargestellt. 
 
zusätzliche Bedarfskennzahlen:     
9.1 Basiskapital      
Das Basiskapital ist eine rechnerische Größe. Es stellt die Differenz zwischen Vermögen und 
Abgrenzungsposten der Aktivseite sowie Rücklagen, Sonderposten, Rückstellungen, 
Verbindlichkeiten und Rechnungsabgrenzungsposten der Passivseite der Bilanz dar. Fehlbeträge 
können, wenn Sie nicht gedeckt werden können, mit dem Basiskapital verrechnet werden. Das 
Basiskapital darf nicht negativ werden (§ 25 Abs. 3 S. 2 GemHVO). 
 
9.2 Eigenkapitalquote      
Die Eigenkapitalquote gibt den Anteil des Eigenkapitals am Gesamtkapital und somit auch am 
Gesamtvermögen an. 
 
9.3 Fremdkapitalquote      
Die Fremdkapitalquote gibt den Anteil des Fremdkapitals (darunter fallen auch die vereinnahmten 
Investitionszuschüsse und die Erschließungsbeiträge) am Gesamtkapital und somit auch am 
Gesamtvermögen an. 
 
10. Anlagendeckung      
Gemäß der sog. "Goldenen Bilanzregel" soll langfristiges Vermögen auch langfristig finanziert sein. 
Der ermittelte Wert sollte 100% oder mehr betragen. 
 
11. Verschuldung      
Die Verschuldung stellt Rückzahlungsverpflichtungen (Verbindlichkeiten) aus Anleihen, 
Kreditaufnahmen und ihnen wirtschaftlich gleichkommenden Vorgängen sowie aus der Aufnahme 
von Kassenkrediten (§ 52 Abs. 4 Nr. 4.1 bis 4.3) gemäß § 61 Nr. 37 GemHVO dar. Sie wird als absolute 
Zahl sowie als absolute Zahl je Einwohner (Pro-Kopf-Verschuldung) dargestellt. Für die Verschuldung 
wird zusätzlich eine Bedarfskennzahl ausgewertet. 
        
zusätzliche Bedarfskennzahl:     
11.1 Nettoneuverschuldung     
Die Nettoneuverschuldung stellt den Saldo aus Kreditaufnahmen und Kredittilgungen eines 
laufenden Jahres dar. Aus ihr wird ersichtlich, ob sich die Verschuldung in einem Jahr erhöht oder 
verringert hat. 
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Anhang zum Jahresabschluss 2017 
 

Gemäß § 53 GemHVO erläutern wir im Rahmen des Jahresabschlusses noch die 
nachfolgenden Punkte 
 
Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden 
 

Die Stadt hat auf die Posten der Ergebnisrechnung und der Bilanz im ersten doppischen 
Rechnungsabschluss die in den §§ 43 – 46 GemHVO festgelegten Bilanzierungs- und 
Bewertungsmethoden angewandt. Die Vereinfachungsregelungen des § 62 GemHVO 
galten nur für die Erstellung der Eröffnungsbilanz. Die gesetzlichen Regelungen wurden 
noch durch folgende örtliche Regelungen konkretisiert bzw. ergänzt: 
- durch die vom Gemeinderat am 14.05.2013 beschlossene Bewertungsrichtlinie und 
- durch die von BM Weigel erlassene Inventurrichtlinie vom 19.12.2014  
 
Die oben genannten Regelungen beinhalten im Wesentlichen die folgenden Grundsätze: 
 
- Rechnungsabgrenzung in der Ergebnisrechnung 
Aufwendungen und Erträge des Haushaltsjahres sind unabhängig von den Zeitpunkten der 
entsprechenden Zahlungen im Jahresabschluss zu berücksichtigen. Maßgeblich für die 
Entstehung des Aufwands/Ertrags ist das Lieferungs- oder Leistungsdatum. Im Gegensatz 
galt dazu in der Kameralistik bis einschl. 2014 das sogenannte Fälligkeitsprinzip. Durch die 
Rechnungsabgrenzung entstehen ab 2015 sehr viel mehr kurzfristige Forderungen und 
Verbindlichkeiten (Kassenreste). 
 
- Anschaffungs- und Herstellungskosten in der Bilanz 
Sämtliche investiven Ein- und Auszahlungen sind mit den Anschaffungs- und 
Herstellungskosten zu bilanzieren. Es handelt sich insbesondere um  
- den Erwerb/die Veräußerung von beweglichen und immateriellen 
Vermögensgegenständen, deren Anschaffungswert 410 € netto (analog der steuerlichen) 
übersteigt 
- den Erwerb/die Veräußerung von Grundstücken 
- den Erwerb/die Veräußerung von Finanzvermögen (Beteiligungen, Ausleihungen) 
- Baumaßnahmen, welche eine wesentliche Verbesserung für den jeweiligen 
Vermögensgegenstand oder eine Erweiterung/Substanzmehrung des bestehenden 
Vermögensgegenstandes darstellen 
- Investitionsfördermaßnahmen und sonstige Investitionen sowie die daraus resultierenden 
Zuschüsse, Zuweisungen und Beiträge 
 
Die ermittelten Anschaffungs- und Herstellungskosten werden um die, in der Regel 
linearen Abschreibungen vermindert. Grundlage für die Festlegung der Nutzungsdauern 
und damit der Abschreibungszeiträume bildet die Abschreibungstabelle des 
Innenministeriums Baden-Württemberg unter Berücksichtigung örtlicher Erfahrungswerte. 
 
Weitere eingehaltene Bilanzierungsgrundsätze sind die Bilanzidentität, der Grundsatz der 
Einzelbewertung, die Prüfung der Bilanzierungsfähigkeit und der Grundsatz der 
Bewertungsstetigkeit.  
 
Von all den genannten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden wurde im Rahmen der 
Erstellung des Jahresabschlusses 2017 nicht abgewichen. 
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Vorbelastung künftiger Haushaltsjahre 
 

Nach § 42 GemHVO sind unter der Bilanz, „sofern sie nicht auf der Passivseite 
auszuweisen sind, die Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre zu vermerken, insbesondere 
Bürgschaften, Gewährleistungen, eingegangene Verpflichtungen und in Anspruch 
genommene Verpflichtungsermächtigungen.“ 
 
Der einzige bei uns im Jahr 2017 relevante Sachverhalt betrifft die von der Stadt 
übernommenen Bürgschaften. Der Bestand (Restkapital) der Bürgschaften aus 
kommunalverbürgten Darlehen stellt sich wie folgt dar: 
 
1. Die Bürgschaftsverpflichtungen gegenüber der Stadtbau Wendlingen am Neckar GmbH 
belaufen sich zum 31.12.2017 auf  5.281.549,15 € 
 
2. Die Ausfallhaftung für Wohnbauförderdarlehen der L-Bank belaufen sich für das 
gesamte Stadtgebiet zum 31.12.2017 auf 1.326.238,43 € 
 

Gesamtsumme 6.607.787,58 € 
 
Es wurden keine Rückstellungen für die Darlehen gebildet, da aus unserer Sicht für diese 
Darlehen kein konkretes Ausfallrisiko besteht. 
 
 
Einbeziehung von Kapitalzinsen in die Herstellungskosten  
 

Zinsen für Fremdkapital gehören nach § 44 Abs. 3 grundsätzlich nicht zu den 
Herstellungskosten. Nur Zinsen für Fremdkapital, das zur Finanzierung der Herstellung 
eines Vermögensgegenstandes verwendet wird (z.B. KfW-Darlehen für energetische 
Baumaßnahmen) könnten als Herstellungskosten angesetzt werden.  
 
Nachdem im gesamten Rechnungsjahr 2017 jederzeit genügend Liquidität aus eigenen 
Einnahmen vorhanden war, wurden keine Darlehenszinsen als Herstellungskosten aktiviert. 
 
 
Gemeindeanteil an den, beim KVBW gebildeten Pensionsrückstellungen  
 

Pensionsrückstellungen werden zentral beim Kommunalen Versorgungsverband Baden-
Württemberg (KVBW) gebildet (§ 27 Abs.5 GKV). Eine zusätzliche Bilanzierung in der 
Vermögensrechnung der Stadt ist nicht zulässig.  
 
Der Anteil der Stadt Wendlingen am Neckar an den Pensionsrückstellungen des KVBW 
beläuft sich nach der Mitteilung des KVBW zum Stichtag 31.12.2017  
 
auf insgesamt 8.513.531 €. 
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Gemeindeorgane 
 
Nach § 53 Abs. 2 Nr. 8 GemHVO müssen im Anhang zum Jahresabschluss auch der 
Bürgermeister und die Mitglieder des Gemeinderates, auch wenn sie im Haushaltsjahr 
ausgeschieden sind, mit dem Familiennamen und mindestens einem ausgeschriebenen 
Vornamen angegeben werden. 
 
Bürgermeister war im Jahr 2017 Herr Steffen Weigel. 
 
Das Gemeinderatsgremium umfasste 2017 folgende 22 Stadträtinnen bzw. Stadträte: 
 
in alphabetischer Reihenfolge 
       Fraktion 
 

- Brauneisen, Helga     GRÜNE 
- Brauneisen, Ingo       CDU 
- Dieterle, Bernd       FWV 
- Fritz, Hansjörg       SPD 
- Geiselhart, Sonja       SPD 
- Hafner, Alois       CDU  1. stv. Bürgermeister 
- Haufe, Siegfried       SPD  4. stv. Bürgermeister 
- Haufe, Benjamin       CDU 
- Kinkelin, Werner       FWV 
- Kleefeldt, Volker       CDU 
- Lottermann, Ansgar      SPD 
- Dr. Freifrau von Massenbach, Juliane    CDU 
- Münz-Bulach, Helga    GRÜNE 
- Reidelshöfer, Manfred      CDU 
- Schlegel, Frank       FWV 
- Schmid, Wilfried       FWV 
- Sommer, Hermann    GRÜNE 
- Vaas-Hochradl, Ursula    GRÜNE 2. stv. Bürgermeisterin 
- Wittemann, Peter,       CDU 
- Wolfer, Heidi     GRÜNE 
- Zielasko, Gerhard       CDU 
- Zimmermann, Jürgen      FWV  3. stv. Bürgermeister 
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Entwicklung der Liquidität zum Jahresabschluss 2017 Anlage 22

EUR EUR

1 2

1 Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn 2) 3.951.336,06 10.318.666,06

2 +/-
Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung

(§ 50 i. V. m. § 3 Nr. 17 GemHVO) 3) 7.505.681,00 8.466.122,00

3 +/-
Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit 

(§ 50 i. V. m. § 3 Nr. 31 GemHVO) 3) -3.410.042,00 -5.817.478,00

4 +/-
Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit 

(§ 50 i. V. m. § 3 Nr. 35 GemHVO) 3) -80.591,00 -35.781,00

5 +/-
Überschuss oder Bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und 
Auszahlungen (§ 50 Nr. 39 GemHVO)

2.352.282,00 4.604.747,00

6 =
Endbestand an Zahlungsmitteln am Jahresende
(§ 50 Nr. 42 GemHVO)

10.318.666,06 17.536.276,06

7 + Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresende 4) 4.202.000,00 250.000,00

8 - Bestand an Kassenkrediten zum Jahresende 5) 0,00 0,00

9 = liquide Eigenmittel zum Jahresende 14.520.666,06 17.786.276,06

10 - übertragene Ermächtigungen für Auszahlungen (§ 21 GemHVO) 0,00 0,00

11 +
nicht in Anspruch genommene Kreditermächtigungen (auch aus Vorjahren)

für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen 6) 0,00 0,00

12  +
übertragene Ermächtigungen für Investitionszuwendungen, Investitionsbeiträge 
und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 
GemHVO)

0,00 0,00

13 = bereinigte liquide Eigenmittel zum Jahresende 14.520.666,06 17.786.276,06

14  - davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden -234.655,00 -284.269,00

15  -             für sonstige bestimmte Zwecke gebunden 0,00 0,00

16  = bereinigte liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel 14.286.011,06 17.502.007,06

17  nachrichtlich: Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO) 591.120,78 608.873,88

1) Zeilen unterhalb Zeile 14 können bedarfsgerecht angepasst werden
2) 

3) 

4) 

5) 

6) 

Nr.

Finanzrechnung

Vorjahr
Rechnungs-

jahr 2017Einzahlungs- und Auszahlungsarten 1)

aus der Finanzrechnung (§ 50 Nr. 42 GemHVO); entspricht den liquiden Mitteln der Kontenarten 171 und 173

Für die Spalten Finanzhaushalt und Finanzplanung sind die Werte der letzten Finanzplanung zu verwenden.

entspricht dem Konto 1492 - Sonstige Einlagen -
Die Aufnahme von Kassenkrediten führt zu einer Veränderung des Zahlungsmittelbestands. Kassenkredite sind nur zur 
kurzfristigen Liquiditätsüberbrückung erlaubt und müssen zeitnah zurückbezahlt werden, daher soll der Wert an 
Kassenkrediten (Kontenart 239) hier berücksichtigt werden.

Die Kreditermächtigung gilt weiter, bis die Haushaltssatzung für das übernächste Jahr erlassen ist (vgl. § 87 Abs. 3 GemO).
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2 3 4 5 4) 6 7 8

1. 
84.289,52 856,48 0,00 0,00 0,00 -11.373,03 73.772,97

2. 
140.169.117,72 8.698.746,68 -12.630,49 0,00 0,00 -2.992.792,85 145.862.441,06

2.1. Unbebaute Grundstücke und 
grundstücksgleiche Rechte 4.508.028,18 22.224,31 -4.726,04 0,00 -557,62 4.524.968,83

2.2. Bebaute Grundstücke und 
grundstücksgleiche Rechte 45.062.112,52 510.241,19 -10.315,62 264.966,45 0,00 -1.340.851,65 44.486.152,89

2.3. Infrastrukturvermögen
81.273.132,01 412.950,79 -1.901,34 211.617,96 0,00 -1.269.971,50 80.625.827,92

2.4. Bauten auf fremden Grundstücken
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.5. Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler
71.599,98 3.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75.299,98

2.6. Maschinen und technische Anlagen, 
Fahrzeuge 1.989.542,18 62.734,86 -84,79 0,00 0,00 -251.561,66 1.800.630,59

2.7. Betriebs- und Geschäftsausstattung
1.107.853,55 285.491,33 0,00 0,00 0,00 -129.850,42 1.263.494,46

2.8. Geleistete Anzahlungen, Anlagen im 
Bau 6.156.849,30 7.401.404,20 -328,74 -471.858,37 0,00 0,00 13.086.066,39

3. 
8.050.854,96 100.000,00 -3.981.778,52 18.634,99 0,00 0,00 4.187.710,95

3.1.
Anteile an verbundenen 
Unternehmen 1.823.888,89 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.923.888,89

3.2. Sonst. Beteilig. u. Kapitaleinlagen in 
Zweckverbänden oder anderen 
kommunalen Zusammenschlüssen 62.024,07 0,00 0,00 18.634,99 0,00 0,00 80.659,06

3.3. Sondervermögen
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.4. Ausleihungen
1.962.942,00 0,00 -29.778,52 0,00 0,00 0,00 1.933.163,00

3.5. Wertpapiere
4.202.000,00 0,00 -3.952.000,00 0,00 0,00 0,00 250.000,00

148.304.262,20 8.799.603,16 -3.994.409,01 18.634,99 0,00 -3.004.165,88 150.123.925,46

1) entspricht Stand zum 31.12. des Vorjahres
2)

3)

4)

Zusammenstellung der gebuchten Abschreibungen: in €

1. AfA Anlagevermögen -3.004.165,88 siehe oben
2. AfA auf geleistete Investitionszuschüsse -79.016,76
3. AfA auf Forderungen / Niederschlagung -18.815,71
4. AfA auf Forderungen / Uneinbringlichkeit -254,96

AfA gesamt laut Ergebnisrechnung -3.102.253,31

Vermögensübersicht 2017

Vermögen

Stand zum
01.01. des
Haushalts-

jahres 1)

Vermögensveränderungen im Haushaltsjahr Stand am 31.12. 
des

Haushalts-
jahres 

Vermögens-
zugänge

Vermögens-

abgänge 2)
Umbu-

chungen
Zuschrei-
bungen

Abschrei-

bungen 3)

beinhaltet die Abhänge von Restbuchwerten aufgrund von Veräußerungen, Schenkungen, Umstufungen/Umwidmungen von Straßen, Sacheinlagen in 
Beteiligungen usw.

einschl. außerordentliche Abschreibungen

In dieser Spalte werden Umgliederungen bereits vorhandener Vermögensgegenstände auf andere Positionen der Übersicht abgebildet 
(z. B. von Nr. 2.8 nach Fertigstellung nach Nr. 2.3)

EUR

1

Immaterielle Vermögensgegenstände

Sachvermögen (ohne Vorräte)

Finanzvermögen (ohne Forderungen und 
liquide Mittel)

insgesamt        
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Stand zum 01.01. 
 des Haushaltsjahres

Stand zum 31.12
 des Haushaltsjahres 2017

1.  Ergebnisrücklagen 8.060.487,00 11.372.173,00

1.1 Rücklagen aus Überschüssen 
      des ordentlichen Ergebnisses

6.422.359,00 9.722.935,00

1.2 Rücklagen aus Überschüssen 
      des Sonderergebnisses

1.638.128,00 1.649.238,00

2.  Zweckgebundene Rücklagen 234.655,00 284.269,00

Rücklagen gesamt 8.295.142,00 11.656.442,00

 Übersicht über den Stand 
der Rücklagen zum Jahresabschluss 2017

Art

 TEUR
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bis zu 1

Jahr 2)

über 1 bis

5 Jahre 3)

mehr als 5

Jahre 4)

1 2 3 4 5 6 7
1.1    Anleihen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2    Verbindlichkeiten aus Krediten für 
         Investitionen

46.198,74 0,00 0,00 0,00 0,00 -46.198,74

1.2.1 Bund 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.2.2 Land 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.2.4 Zweckverbände und dergleichen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.2.5 Kreditinstitute 46.198,74 0,00 0,00 0,00 0,00 -46.198,74

1.2.6 sonstige Bereiche 
6) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.3    Kassenkredite 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.4.   Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen 
         Rechtsgeschäften

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.      Gesamtschulden Kernhaushalt 46.198,74 0,00 0,00 0,00 0,00 -46.198,74

nachrichtlich: 

2.1    Anleihen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.2    Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen 16.646.172,53 521.855,70 2.419.241,33 13.103.442,40 -16.646.172,53

2.2.1 Wasserwerk Wendlingen am Neckar 4.329.073,81 4.533.922,80 389.855,70 472.106,15 3.671.960,95 204.848,99

2.2.2 Abwasserentsorgung Wendlingen am Neckar 6.717.289,00 6.202.970,00 132.000,00 548.100,00 5.522.870,00 -514.319,00

2.2.3 Stadtbau Wendlingen am Neckar GmbH 5.599.809,72 5.307.646,63 0,00 1.399.035,18 3.908.611,45 -292.163,09

2.3    Kassenkredite 500.000,00 500.000,00 500.000,00 0,00 0,00 0,00

2.3.1 Wasserwerk Wendlingen am Neckar 200.000,00 200.000,00 200.000,00 0,00 0,00 0,00

2.3.2 Abwasserentsorgung Wendlingen am Neckar 300.000,00 300.000,00 300.000,00 0,00 0,00 0,00

2.4    Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen 

         Rechtsgeschäften
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.      Gesamtschulden des Sondervermögens

         mit Sonderrechnung
17.146.172,53 500.000,00 1.021.855,70 2.419.241,33 13.103.442,40 -16.646.172,53

3.1    Anleihen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.2    Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen 16.692.371,27 0,00 521.855,70 2.419.241,33 13.103.442,40 -16.692.371,27

3.3    Kassenkredite 500.000,00 500.000,00 500.000,00 0,00 0,00 0,00

3.4    Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen 

         Rechtsgeschäften
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3. + 3.4 17.192.371,27 500.000,00 1.021.855,70 2.419.241,33 13.103.442,40 -16.692.371,27

abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und 

Sondervermögen mit Sonderrechnung
-500.000,00 -500.000,00 -500.000,00 0,00 0,00 0,00

3.      Konsolidierte Gesamtschulden 16.692.371,27 0,00 521.855,70 2.419.241,33 13.103.442,40 -16.692.371,27

1) entspricht Stand zum 31.12. des Vorjahres
2) Tilgungsraten im 1. Folgejahr
3) Tilgungsraten im 2. bis 5. Folgejahr
4) Tilgungsraten ab dem 6. Folgejahr
5) Spalte 3 minus Spalte 2

Schuldenübersicht 2017

Art der Schulden

am 01.01. 
des Haus-

haltsjahres 1)

zum 31.12. 
des Haus-
haltsjahres

davon Tilgungszahlungen 
mit einem Zahlungsziel Mehr (+)

weniger (-)5)

EUR

Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung (Angaben jeweils für einzelne Sondervermögen)
7)

Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung 
7) 8)

6) entspricht den Bereichen "Gesetzliche Sozialversicherung", "Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen", "Sonstige öffentliche 
7) einschl. Sonderrechnungen nach § 59 GemHVO


